
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN VON
OASE REISEN, HEIDELBERG

I. ABSCHLUSS DES REISEVERTRAGES
1. Mit der Anmeldung bietet der Kunde OASE REISEN (Reiseveran-
stalter) den Abschluss eines Reisevertrages verbindlich an. Die
Anmeldung sollte schriftlich (Brief, Fax, Mail), kann aber auch telefo-
nisch erfolgen.
2. Der Vertrag kommt mit der schriftlichen (Brief, Fax, Mail) Reisebe-
stätigung durch OASE REISEN zustande, die innerhalb von 10 Ta-
gen zu erfolgen hat.
3. Weicht der Inhalt der Reisebestätigung vom Inhalt der Anmeldung
ab, so liegt ein neues Angebot des Reiseveranstalters vor, an das er
für die Dauer von 14 Tagen gebunden ist. Der Vertrag kommt auf der
Grundlage dieses neuen Angebots zustande, wenn der Reisende
innerhalb der Bindungsfrist OASE REISEN ausdrücklich oder schlüs-
sig (z.B. durch Zahlung des Reisepreises) die Annahme erklärt.

II. BEZAHLUNG
1. Zahlungen auf den Reisepreis vor Beendigung der Reise dürfen
nur gegen Aushändigung des Sicherungsscheines im Sinne von
§ 651 k Abs. 3 BGB erfolgen. Mit Vertragsabschluss ist eine Anzah-
lung von max. 15 % des Reisepreises an OASE REISEN zu leisten.
Die Restzahlung ist 28 Tage vor Reisebeginn fällig, wenn feststeht,
dass die Reise nicht aus den in Ziffer VI. genannten Gründen abge-
sagt wird.
2. Bei Buchungen weniger als 28 Tage vor Reisebeginn ist der
gesamte Reisepreis sofort fällig.
3. Die Reiseunterlagen erhält der Kunde nach vollständiger Bezah-
lung des Reisepreises bis 15 Tage vor der Abreise durch OASE
REISEN.

III. LEISTUNGEN
1. Welche Leistungen vertraglich vereinbart sind, ergibt sich aus den
Leistungsbeschreibungen im Prospekt und aus den hierauf bezug
nehmenden Angaben in der Reisebestätigung.
Die Angaben in seinem Prospekt, im Internet und anderen Reiseun-
terlagen sind für OASE REISEN unter Berücksichtigung von Ziffer
IV. bindend. Die Korrektur von offensichtlichen Irrtümern (z.B. Druck-
oder Rechenfehlern) bleibt vorbehalten.
2. Dem Kunden wird empfohlen, sich eventuelle Nebenabreden
schriftlich bestätigen zu lassen, aufgrund derer vertragliche Leistun-
gen abgeändert werden.

IV. LEISTUNGS- UND PREISÄNDERUNGEN
1. Änderungen oder Abweichungen einzelner Reiseleistungen von
dem vereinbarten Inhalt des Reisevertrages, die nach Vertragsab-
schluss notwendig werden und die von OASE REISEN nicht wider
Treu und Glauben herbeigeführt wurden, sind nur gestattet, soweit
die Änderungen oder Abweichungen nicht erheblich sind und den
Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise nicht beeinträchtigen. Eventu-
elle Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt, soweit die geän-
derten Leistungen mit Mängeln behaftet sind. OASE REISEN ist ver-
pflichtet, den Kunden über Leistungsänderungen oder -abweichun-
gen unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Gegebenenfalls wird OASE
REISEN dem Kunden eine kostenlose Umbuchung oder einen
kostenlosen Rücktritt anbieten.
Auch erhebliche Leistungsänderungen infolge bei Vertragsabschluss
nicht vorhersehbarer außergewöhnlicher Umstände, die OASE REI-
SEN nicht zu vertreten hat (insbesondere bei höherer Gewalt) sind
gestattet, soweit die Änderungen unter Berücksichtigung der Interes-
sen des Reiseveranstalters für den Kunden zumutbar sind.

2. Änderungen im Routenverlauf und Auslassungen bzw. teilweise
Ersetzung von bestimmten Besichtigungspunkten durch andere sind
bei Reisen mit Trekking- und Expeditionscharakter aufgrund von
technischen oder behördlichen Gegebenheiten, Wetterbedingungen,
Pannen u.ä. nicht ausgeschlossen und stellen keine Verletzung der
vertraglichen Pflichten des Reiseveranstalters dar.
Es gehört zum Charakter von Natur- und Expeditionsreisen, daß der
Reisende Strapazen hinsichtlich des Klimas und auch körperlichen
Anstrengungen ausgesetzt ist. Ein guter Gesundheitszustand, ange-
messene Vorbereitung auf die Reise und ein erhebliches Maß an
Eigenverantwortung und Umsicht werden vom Kunden erwartet. Es
ist ferner zu beachten, daß in abgelegenen Regionen Rettungs- und
Behandlungsmöglichkeiten nur in eingeschränktem Maße verfügbar
sind und daher auch kleine Verletzungen Folgen haben können. Die
Teilnahme an Expeditionsreisen beinhaltet daher auch bei guter Vor-
bereitung und Durchführung ein Restrisiko, welches der Kunde in
Eigenverantwortung zu tragen hat.

Erhöhen sich die bei Abschluss des Reisevertrages bestehenden
Beförderungskosten, insbesondere die Treibstoffkosten, so kann
OASE REISEN den Reisepreis nach Maßgabe der nachfolgenden
Berechnung erhöhen:
a) Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Erhöhung kann OASE
REISEN vom Kunden den Erhöhungsbetrag verlangen.
b) In anderen Fällen werden die vom Beförderungsunternehmen pro
Beförderungsmittel geforderten, zusätzlichen Beförderungskosten
durch die Zahl der Sitzplätze des vereinbarten Beförderungsmittels
geteilt. Den sich so ergebenden Erhöhungsbetrag für den Einzelplatz
kann OASE REISEN vom Kunden verlangen.
3. Werden die bei Abschluss des Reisevertrages bestehenden
Abgaben wie Hafen- oder Flughafengebühren gegenüber OASE
REISEN erhöht, so kann der Reisepreis gegenüber dem Kunden um
den entsprechenden, anteiligen Betrag erhöht werden.
Bei einer Änderung der Wechselkurse nach Abschluss des Reise-
vertrages kann der Reisepreis in dem Umfang erhöht werden, in dem
sich die Reise dadurch für OASE REISEN verteuert hat.
4. Eine Erhöhung ist nur zulässig, sofern zwischen Vertragsschluss
und dem vereinbarten Reisetermin mehr als vier Monate liegen und
die zur Erhöhung führenden Umstände vor Vertragsschluss noch
nicht eingetreten und bei Vertragsschluss für OASE REISEN nicht
vorhersehbar waren.
5. Im Falle einer nachträglichen Änderung des Reisepreises hat
OASE REISEN den Reisenden unverzüglich, spätestens bis zum 21.
Tag vor dem vereinbarten Abreisetermin über eine solche Preiser-
höhung zu informieren. Preiserhöhungen ab dem 20. Tag vor Reise-
antritt sind unwirksam. Bei Preiserhöhungen von mehr als 5 % ist der
Reisende berechtigt, ohne Gebühren vom Reisevertrag zurückzutre-
ten oder die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen Reise zu
verlangen, wenn OASE REISEN in der Lage ist, eine solche Reise
ohne Mehrpreis für den Reisenden aus seinem Angebot anzubieten.

V. RÜCKTRITT DURCH DEN KUNDEN, UMBUCHUNG, ERSATZ-
PERSONEN
1. Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurück-
treten. Maßgeblich ist der Zugang der Rücktrittserklärung bei OASE
REISEN. Dem Kunden wird empfohlen, den Rücktritt schriftlich zu
erklären. Nichtantritt wird grundsätzlich wie ein Rücktritt gewertet.
2. Macht der Kunde von seinem Rücktrittsrecht Gebrauch, so kann
OASE REISEN eine pauschalierte Entschädigung (Stornokosten)
verlangen. Dies gilt nicht, wenn der Kunde wegen einer Erhöhung
des Reisepreises um mehr als 5 %, wegen einer erheblichen Ände-
rung einer wesentlichen Reiseleistung oder aus von OASE REISEN
zu vertretenden Gründen zurücktritt. Die Höhe der pauschalierten
Entschädigung berechnet sich aus dem Reisepreis und dem Zeit-
punkt des Zugangs der Rücktrittserklärung bei OASE REISEN wie
folgt:

Bis 60 Tage vor Abflug 10% der Reisekosten
59. – 30. Tag Tage vor Abflug 25% der Reisekosten
29. – 15. Tag Tage vor Abflug 50 % der Reisekosten
14. – 07. Tag vor Abflug 70% der Reisekosten
06. – 01. Tag vor Abflug 85% der Reisekosten
Tag des Abflugs 90% der Reisekosten

Dem Kunden bleibt es unbenommen, OASE REISEN nachzuweisen,
dass kein oder ein geringerer Schaden entstanden ist als die o.g.
Pauschale. In diesem Fall ist nur der tatsächlich entstandene Scha-
den zu ersetzen.

3. Werden auf Wunsch des Kunden nach seiner Buchung Änderun-
gen hinsichtlich des Reisetermins oder der Unterkunft vorgenommen
(Umbuchung) oder lässt sich der Kunde bei der Durchführung der
Reise durch einen Dritten ersetzen, kann OASE REISEN ein Umbu-
chungsentgelt in Höhe von 25,00 Euro pro Reise erheben. Umbu-
chungswünsche des Kunden, die weniger als vier Wochen vor Rei-
seantritt erfolgen, können, sofern ihre Durchführung überhaupt mög-
lich ist, nur nach Rücktritt vom Reisevertrag gemäß Ziffer VII. und
gleichzeitiger Neuanmeldung durchgeführt werden. Dies gilt nicht bei
Umbuchungswünschen, die nur geringfügige Kosten verursachen.

4. Bis zum Reisebeginn kann der Reisende verlangen, daß statt sei-
ner ein Dritter in die Rechte und Pflichten aus dem Reisevertrag ein-
tritt. OASE REISEN kann dem Eintritt des Dritten widersprechen,
wenn dieser den besonderen Erfordernissen nicht genügt oder sei-
ner Teilnahme gesetzliche Vorschriften, behördliche Anordnungen,
etc. entgegenstehen. Tritt ein Dritter in den Vertrag ein, so haften er
und der ursprüngliche Kunde OASE REISEN als Gesamtschuldner
für den Reisepreis und die durch den Eintritt des Dritten entstehen-
den Mehrkosten.

VI. NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE LEISTUNGEN
Nimmt der Kunde einzelne Reiseleistungen in Folge vorzeitiger
Rückreise wegen Krankheit oder aus anderen, nicht von OASE REI-
SEN vertretenen Gründen nicht in Anspruch, so besteht kein
Anspruch des Kunden auf anteilige Rückerstattung. OASE REISEN
zahlt an den Kunden jedoch ersparte Aufwendungen zurück, sobald
und soweit sie von den einzelnen Leistungsträgern tatsächlich an
OASE REISEN zurückerstattet werden.

VII. RÜCKTRITT UND KÜNDIGUNG DURCH OASE REISEN
1. OASE REISEN kann bis zu 28 Tage vor Reisebeginn vom Vertrag
zurücktreten, wenn die in der Reiseausschreibung ausgewiesene
oder behördlich festgesetzte Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht
wird. OASE REISEN ist verpflichtet, den Kunden über eine zulässige
Reiseabsage oder eine erhebliche Änderung einer wesentlichen Rei-
seleistung unverzüglich nach Kenntnis hiervon zu unterrichten.
2. OASE REISEN kann vom Vertrag zurücktreten, wenn der Kunde
den fälligen Reisepreis trotz Rücktrittsandrohung innerhalb der
gesetzten Nachfrist nicht zahlt. Bei Rücktritt wegen Zahlungsverzu-
ges kann OASE REISEN eine Entschädigung nach Maßgabe der
unter Ziffer V. genannten Pauschalsätze verlangen.
3. Nach Eintritt der Reise kann OASE REISEN den Vertrag kündi-
gen, wenn der Kunde die Durchführung der Reise ungeachtet einer
Abmahnung des Reiseveranstalters oder seiner Leistungserbringer
vor Ort nachhaltig stört oder gefährdet. Hierbei sind die Eigenart, die
Anforderungen der Reise sowie die Belange der Reisegruppe zu
berücksichtigen. Bei Kündigung nach Antritt der Reise wird OASE
REISEN durch den jeweiligen Reiseleiter vor Ort vertreten. Die Kün-
digung ist auf den Teil der Reise bezogen, deren Durchführung
durch das Verhalten des Kunden beeinträchtigt oder gestört wird.
Dadurch entstehende Mehrkosten gehen zu Lasten des Kunden.
Kündigt OASE REISEN, so behält sie den Anspruch auf den Reise-
preis; OASE REISEN muss sich allerdings den Wert der ersparten
Aufwendungen anrechnen lassen.

VIII. KÜNDIGUNG DES VERTRAGESWEGEN AUSSERGEWÖHN-
LICHER UMSTÄNDE
1. Wird die Reise infolge bei Vertragsabschluß nicht voraussehbarer
höherer Gewalt erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt,
so können sowohl OASE REISEN als auch der Reisende den Ver-
trag kündigen.
2. OASE REISEN verpflichtet sich, die Rückbeförderung zu organi-
sieren, wenn die Reisen aufgrund Höherer Gewalt nicht mehr durch-
führbar ist. Die Mehrkosten für die Rückbeförderung sind von den
Parteien je zur Hälfte zu tragen.

IX. HAFTUNG, HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG
1. OASE REISEN haftet im Rahmen der Sorgfaltspflicht eines
ordentlichen Kaufmanns für:
a. die gewissenhafte Reisevorbereitung;
b. sorgfältige Auswahl und die Überwachung der Leistungsträger;
c. Richtigkeit der Beschreibung aller angegebenen Reiseleistungen;
d. ordnungsgemäße Erbringung der vereinbarten Reiseleistungen.

2. Bei Vermittlung von Flügen erbringt OASE REISEN insoweit
Fremdleistungen, sofern er in der Reiseausschreibung und in der
Reisebestätigung ausdrücklich darauf hinweist. Sie haftet daher
nicht für die Erbringung der Beförderungsleistung und deren Risiken
selbst. Eine etwaige Haftung regelt sich in diesem Fall nach den
Beförderungsbestimmungen dieser Unternehmen, auf die der Rei-
sende ausführlich hinzuweisen ist und die ihm auf Wunsch zugäng-
lich zu machen sind.

3. Die vertragliche Haftung des Reiseveranstalters für Schäden, die
nicht Körperschäden sind, ist auf den dreifachen Reisepreis
beschränkt,

a. soweit ein Schaden des Reisenden weder vorsätzlich noch grob
fahrlässig herbeigeführt wird oder
b. OASE REISEN für einen dem Reisenden entstehenden Schaden
allein wegen eines Verschuldens eines Leistungsträgers verantwort-
lich ist.

4. Für alle gegen den OASE REISEN gerichteten Schadensersatz-
ansprüche aus unerlaubter Handlung, die nicht auf Vorsatz oder
grober Fahrlässigkeit beruhen, haftet OASE REISEN bei Sachschä-
den bis EUR 4.200,-; übersteigt der dreifache Reisepreis diese
Summe, ist die Haftung für Sachschaden auf die Höhe des dreifa-
chen Reisepreises beschränkt. Diese Haftungshöchstsummen gel-
ten jeweils je reisender Person und Reise.

X. GEWÄHRLEISTUNG, VERJÄHRUNG
1. Wird die Reise nicht vertragsmäßig erbracht, so kann der Reisen-
de Abhilfe verlangen. Während der Reise auftretende Mängel hat der
Kunde dem Reiseveranstalter oder dessen örtlicher Vertretung anzu-
zeigen. Die Anschriften der örtlichen Vertretungen sind im Reisepro-
gramm angegeben. Der Kunde hat dem Reiseveranstalter oder des-
sen Vertreter eine angemessene Frist zur Abhilfe einzuräumen. Der
Reiseveranstalter kann die Abhilfe verweigern, wenn sie einen
unverhältnismäßigen Aufwand erfordert. OASE REISEN kann auch
in der Weise Abhilfe schaffen, dass sie eine gleichwertige Ersatzlei-
stung erbringt. OASE REISEN kann die Abhilfe verweigern, wenn sie
einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert.
2. Für die Dauer einer nicht vertragsgemäßen Erbringung der Reise
kann der Reisende eine entsprechende Herabsetzung des Preises
verlangen. Der Reisepreis ist in dem Verhältnis herabzusetzen, in
welchem zur Zeit des Verkaufs der Wert der Reise in mangelfreiem
Zustand zu dem wirklichen Wert gestanden haben würde. Die Min-
derung tritt nicht ein, soweit es der Reisende schuldhaft unterlässt,
den Mangel anzuzeigen.
3. Wird eine Reise infolge eines Mangels erheblich beeinträchtigt
und leistet OASE REISEN innerhalb einer angemessenen Frist keine
Abhilfe, so kann der Reisende im Rahmen der gesetzlichen Bestim-
mungen den Reisevertrag – in seinem eigenen Interesse und aus
Beweissicherungsgründen zweckmäßig durch schriftliche Erklärung
– kündigen.
4. Ansprüche des Kunden wegen Reisemängeln verjähren innerhalb
eines Jahres. Die Verjährung beginnt mit dem Tag, an dem die Reise
nach dem abgeschlossenen Reisevertrag enden sollte. Von dieser
Verjährung innerhalb Jahres nicht umfasst sind Schadensersatzan-
sprüche des Kunden wegen Verletzung des Lebens, des Körpers
oder der Gesundheit sowie Schadensersatzansprüche, die auf einer
grob fahrlässigen Pflichtverletzung von OASE REISEN oder seiner
Erfüllungsgehilfen beruhen.

XI. IDENTITÄT DES AUSFÜHRENDEN LUFTFAHRTUNTERNEH-
MENS
OASE REISEN ist gemäß EU-VO Nr. 2111/05 verpflichtet, den Kun-
den über die Identität des jeweiligen Luftfahrtunternehmens sämtli-
cher im Rahmen der gebuchten Reise zu erbringenden Flugbeförde-
rungsleistungen bei Buchung zu informieren. Steht die ausführende
Fluggesellschaft zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest, so muss OASE
REISEN diejenige Fluggesellschaft nennen, die eine Flugbeförde-
rung wahrscheinlich durchführen wird, und sicherstellen, dass der
Kunde unverzüglich Kenntnis der Identität erhält, sobald diese fest-
steht. Gleiches gilt, wenn die Identität wechselt. Die ”Black List” der
EU ist auf der Internetseite http://air-ban.europa.eu einsehbar.

XII. VERSICHERUNGEN
Im ausgeschriebenen Reisepreis sind keine Reiseversicherungen
(z.B. für Reiserücktrittskosten, Krankenversicherung etc.) mit Aus-
nahme der gesetzlichen Insolvenzversicherung (Sicherungsschein)
enthalten. OASE REISEN empfiehlt grundsätzlich den Abschluss
einer Reiseversicherung.

XIII. PASS-, VISA-, ZOLL-, DEVISEN- UND GESUNDHEITSVOR-
SCHRIFTEN
1. Der Kunde ist für die Einhaltung aller für die Durchführung der
Reise wichtigen Vorschriften selbst verantwortlich. Alle Nachteile, die
aus einer Nichtbefolgung dieser Vorschriften erwachsen, gehen zu
seinen Lasten, es sei denn, dass sie auf einer schuldhaften Falschin-
formation von OASE REISEN beruhen. Der Reiseveranstalter ist
verpflichtet, Informationen über Pass-, Visa-, Zoll-, Devisen-, Impf-
und Gesundheitsvorschriften, die ihm bekannt sind, an den Kunden
weiterzuleiten. Kosten für Impfungen sind im Preis nicht inbegriffen
und müssen vom Kunden selbst getragen werden.

2. Der Kunde hat selbst darauf zu achten, dass Reisepass bzw. Per-
sonalausweis sowie sonstige Reisedokumente ausreichende Gültig-
keit besitzen. Falls der Kunde OASE REISEN damit beauftragt hat,
behördliche Dokumente (z.B. Visa) zu beantragen, so haftet OASE
REISEN nicht für die rechtzeitige Erteilung dieser Dokumente durch
deutsche oder ausländische Behörden, es sei denn, OASE REISEN
hat die Verzögerung zu vertreten.

XIV. DATENSCHUTZ
Der Kunde erklärt sich mit der Speicherung seiner Daten bei OASE
REISEN einverstanden. Die Daten werden vertraulich behandelt.
Ohne Zustimmung des Kunden erfolgt keine Weitergabe seiner
Daten an Dritte.

XV. ERFÜLLUNGSORT, GERICHTSSTAND, ABTRETUNGSVER-
BOT
1. Es gilt deutsches Recht. Erfüllungsort für alle sich aus dem Reise-
vertrag ergebenden wechselseitigen Ansprüche, insbesondere Zah-
lungsansprüche, ist Heidelberg/Deutschland. Für Klagen von OASE
REISEN gegen Personen, die nach Abschluss des Reisevertrages
ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt ins Ausland verlegen,
oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der
Klagerhebung nicht bekannt ist, wird Heidelberg als Gerichtsstand
vereinbart.
2. Eine Abtretung jeglicher Ansprüche des Kunden aus Anlass der
Reise, gleich aus welchem Rechtsgrund, an Dritte, auch an Ehegat-
ten, ist ausgeschlossen.

XVI. UNWIRKSAMKEIT EINZELNER BESTIMMUNGEN

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Reisevertrages hat
nicht die Unwirksamkeit des gesamten Reisevertrages zur Folge.

Stand: 22.04.2008


